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Abkürzungsverzeichnis

Soweit nicht im Folgenden abweichend aufgeführt, wird auf Kirchner/Böttcher, Abkür-
zungsverzeichnis der Rechtssprache verwiesen.

a.A. andere Ansicht/Auffassung
a. a.O. am angegebenen Ort
abgedr. abgedruckt
Abs. Absatz/Absätze
a.F. alte Fassung
AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AiB Arbeitsrecht im Betrieb
AktG Aktiengesetz
aktual. aktualisiert
Anm. Anmerkung/en
AP Arbeitsrechtliche Praxis
ArbR Arbeitsrecht
ArbRAktuell Arbeitsrecht Aktuell
ArbRB Der Arbeits-Rechtsberater
AuA Arbeit und Arbeitsrecht
Aufl. Auflage
AuR Arbeit und Recht
BAG Bundesarbeitsgericht
bAV betriebliche Altersversorgung
BB Betriebs-Berater
Bd. Band
bearb. bearbeitet
Begr. Begründer/in
begr. v. begründet von
Beil. Beilage
Beschl. v. Beschluss/Beschlüsse vom
BetrAV Verbandszeitschrift Betriebliche Altersversorgung
BetrAVG Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
bspw. beispielsweise
bzgl. bezüglich
CCZ Corporate Compliance Zeitschrift
DB Der Betrieb
dbzgl. diesbezüglich
Def. Definition
Ent. Entscheidung



erw. erweitert
ErwGr. Erwägungsgrund
EStR Einkommenssteuer-Richtlinien
EuZA Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht
e.V. eingetragener Verein
EWiR Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht
Fn. Fußnote
FS Festschrift
GedS. Gedenkschrift/Gedächtnisschrift
gem. gemäß
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
grds. grundsätzlich
GRV Gesetzliche Rentenversicherung
GWR Gesellschaft- und Wirtschaftsrecht
Hervorh. d. Verf. Hervorhebung durch den Verfasser
Hrsg. Herausgeber/innen
hrsg. v. herausgegeben von
i. d.F. in der Form
i. e.S. im engeren Sinn
i.F.d. in Form des/der
inkl. inklusive
insb. insbesondere
insg. insgesamt
InsO Insolvenzordnung
i.R.d. im Rahmen des/der
i. S.d. im Sinne des/der
i. S.v. im Sinne von
JuS Juristische Schulung
Ls. Leitsatz
m. Anm. mit Anmerkungen
m. gemein. Anm. mit gemeinsamen Anmerkungen
m.w.N. mit weiteren Nachweisen
neubearb. neu bearbeitet
n.F. neue Fassung
NJW Neue Juristische Wochenschrift
Nr. Nummer
n. rk. nicht rechtskräftig
n.v. nicht veröffentlicht
NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
RdA Recht der Arbeit
Rn. Randnummer
Rspr. Rechtsprechung
S. Seite/n
SAE Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen
sog. sogenannte/r
St. Rspr. Ständige Rechtsprechung
TVG Tarifvertragsgesetz
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u. a. unter anderem/n
umf. umfassend
Urt. v. Urteil/e vom
verb. verbessert
Vorb. Vorbemerkung
z.B. zum Beispiel
ZfA Zeitschrift für Arbeitsrecht
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
zit. zitiert
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A. Einleitung

Die Versorgung von Bevölkerungsschichten, die aus Altersgründen aus dem
Erwerbsleben ausscheiden und denen in der Folge das Arbeitseinkommen als
Grundlage zur Bestreitung des Lebensunterhalts fehlt, ist seit jeher eine essenzielle
gemeinschaftliche Aufgabe.1 Der Weg, auf dem diese Aufgabe in früheren Zeiten
erfüllt wurde, weicht wesentlich vom Modus Operandi „moderner Gesellschaften“
ab. Wurde eine Alterssicherung in Zeiten vor der industriellen Revolution primär
innerhalb eines Familienverbunds oder sonstiger sozial ethischer Gruppierungen
gewährleistet, bewirkte die Industrialisierung neben weitreichenden Veränderungen
in einer Vielzahl von Bereichen auch einen Umbruch in der Altersversorgung.2

Am vorläufigen Ende dieser Entwicklungen steht für die Bundesrepublik
Deutschland derzeit ein dreisäuliges Altersversorgungsmodell.3 Dieses besteht
neben der umlagefinanzierten ersten Säule in Form der gesetzlichen Rentenversi-
cherung (GRV) und der berufsständischen Versorgungswerke aus der betrieblichen
Altersversorgung als zweiter sowie der privaten Altersvorsorge als dritter Säule.4

Dabei sind alle drei Säulen – um in der bildlichen Sprache des Modells zu bleiben –

1 Vgl. NK-ArbR/Vienken, BetrAVG § 1, Rn. 1; Griebeling, in: FS Ahrend, S. 208, be-
zeichnet sie als „elementares menschliches Bedürfnis“; Zeugnis der Bedeutung ist ferner der
Umfang der hierzu aufgewendeten Mittel, siehe dazu statt aller nur Haug, WISTA 2018, 77
(88); siehe zur Bedeutung von Renten und den Auswirkungen von Veränderungen in jüngerer
Zeit bspw. die Proteste in Nicaragua im April 2018, dazu Cwiertnia, Jetzt knallt’s; in Russland
im August 2018, dazu https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-08/russland-wladimir-putin-ren
tenreform-frauen, zuletzt abgerufen am 31.05.2023 um 11:53 Uhr; in Brasilien im Juni 2019,
dazu https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-06/generalstreik-brasilien-rentenreform-protest-
bolsonaro, zuletzt abgerufen am 31.05.2023 um 11:54 Uhr; in Paris im Dezember 2019 sowie
im Januar 2023, dazu https://www.tagesschau.de/ausland/frankreich-proteste-rentenreform-1
01.html, zuletzt abgerufen am 31.05.2023 um 12:00 Uhr sowie https://www.tagesschau.de/aus
land/europa/frankreich-proteste-rentenreform-119.html, zuletzt abgerufen am 31.05.2023 um
12:01 Uhr; in Bogota im November 2019, dazu https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-11/ko
lumbien-bogota-ausgangssperre-proteste, zuletzt abgerufen am 31.05.2023 um 12:02 Uhr.

2 NK-ArbR/Vienken, BetrAVG § 1, Rn. 1;Wiedemann, Entwicklung der bAV, S. 9 ff.; siehe
auch unten unter B. I.

3 WD 6-3000-023/19, S. 4; vgl. auch Ehler, in: bAV im Umbruch, S. 266 f. sowie Wiede-
mann, Entwicklung der bAV, S. 63, 210; siehe für ein Drei-Schichten-Modell, bestehend aus
Basisversorgung (erste Schicht), kapitalgedeckter Zusatzversorgung (zweite Schicht) und
Kapitalanlage (dritte Schicht), Buttler/Keller, Einführung in die bAV, Rn. 21; Picot/Heubeck/
Oster-Kemmer/Derbort, Unternehmenskauf, § 13, Rn. 4; Schwarz, Praxisleitfaden bAV, Vor-
wort, S. 5 f.; Uckermann/Fuhrmanns, NZA 2011, 24 (25).

4 WD 6-3000-023/19, S. 4; Rolfs, Altersversorgung, S. 12; vgl. auch Blomeyer, bAV unter
veränderten Rahmenbedingungen, S. 2.
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tragend.5 Konzeptionell sollen die sich ergänzenden Leistungen gemeinsam eine
ausreichende Sicherung des Lebensstandards der aus dem Erwerbsleben Ausge-
schiedenen gewährleisten.6 Die betriebliche Altersversorgung ist damit heute fester
Bestandteil des Alterssicherungssystems der Bundesrepublik.7 Der Quantität und
Qualität ihrer Leistungen kommt dementsprechend eine nicht zu unterschätzende
gesamtgesellschaftliche Bedeutung zu.

Unterschiede zwischen den drei Säulen bestehen nicht nur bei den ihnen typi-
scherweise zugewiesenen Finanzierungsformen inGestalt des Umlageverfahrens auf
der einen sowie des Kapitaldeckungsverfahrens auf der anderen Seite. Viel funda-
mentaler sind dieUnterschiede imHinblick auf die Freiwilligkeit der Partizipation an
einer Altersversorgung in den jeweiligen Säulen. So bedient sich unsere Gesellschaft
bei der Ausgestaltung der ersten Säule ihrer weitgehenden Regelungsmacht und
etabliert in diesem Bereich mit der GRV eine Pflichtversicherung8. Durch die Ein-
beziehung eines möglichst großen Personenkreises, wie auch durch Standardisie-
rung, lässt sich grundsätzlich ein solides System als Fundament der Alterssicherung
schaffen. Demgegenüber gibt der Gesetzgeber für die Altersversorgung der zweiten
und dritten Säule lediglich den Rechtsrahmen vor und überlässt die privatautonome
Ausgestaltung den beteiligten Parteien. Zur Ausgestaltung der Versorgung bedienen
sich die Parteien rechtlicher Austauschverhältnisse, wobei im Rahmen der Ausge-
staltung und der Durchführung unvermeidlich Interessenkonflikte zutage treten9.
Dem gerechten Ausgleich der widerstreitenden Interessen – der regelmäßig in ihrer
Durchsetzungsmacht nicht gleich starken Parteien – dient der vom Gesetzgeber
geschaffene Rechtsrahmen. Einem solchen Rahmen haftet jedoch stets derMakel an,
unvollständig zu sein. Lücken sind ihm immanent.10 Im Gesetz zur Verbesserung der
betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrentengesetz – BetrAVG)11, welches den

5 Ebert, Zukunft des Generationenvertrages, S. 154; vgl. auch BVerfG, Beschl. v. 19.10.
1983 – 2 BvR 298/81, BVerfGE 65, 196, unter C. II. 1. b) aa) der Gründe m.w.N.; BT-Drs. 14/
4595, S. 1; Muhr, in: bAV im Umbruch, S. 100; Sommer, Die Kündigung von Betriebsver-
einbarungen, S. 128; Werner, in: bAV im Umbruch, S. 276.

6 Buttler/Keller, Einführung in die bAV, Rn. 17, WD 6-3000-023/19, S. 4; vgl. auch Ah-
rend, BetrAV 1982, 96 (96); ders./Rühmann, Die betriebliche Altersversorgung, S. 23 f.;
Ebert, Zukunft des Generationenvertrages, S. 154, 274.

7 BVerfG, Beschl. v. 19.10.1983 – 2 BvR 298/81, BVerfGE 65, 196, unter C. II. 1. b) aa)
der Gründe m.w.N.; Brockhaus Enzyklopädie, 21. Aufl., Band 3, Betriebliche Altersversor-
gung, S. 760; Schlewing, NZA-Beil. 2014, 127 (127); vgl. auch Koalitionsvereinbarung zwi-
schen SPD und Bündnis 90/Die Grünen für die 14. Legislaturperiode, S. 24 sowie Koaliti-
onsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode, S. 72 f.

8 Ausnahmen von der Versicherungspflicht in der GRV (§§ 5, 6 SGB VI) sind in diesem
Zusammenhang unerheblich.

9 Vgl. Griebeling, in: FS Ahrend, S. 208 ff.
10 Vgl. BVerfG, „Soraya“ Beschl. v. 14.02.1973 – 1 BvR 112/65, BVerfGE 34, 269, unter

C. IV. 1. der Gründe; Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 187.
11 Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung vom 19. Dezember 1974

(BGBl. I., S. 3610 ff.), in der durch Art. 8a des Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten
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maßgeblichen Rechtsrahmen der zweiten Säule der Alterssicherung darstellt, finden
sich solche Lücken an neuralgischen Punkten, nämlich an jenen, an denen die ge-
genseitigen Interessen der Beteiligten offen aufeinandertreffen. Die Reaktion der
Rechtsprechung auf ebendiese Lücken ist das Objekt der vorliegenden Untersu-
chung.

Die Einführung und Ausgestaltung der betrieblichen Altersversorgung fußen auf
den privatautonomen Entscheidungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern12.
Dieser Umstand ermöglicht es zwar, die jeweilige Versorgungszusage den betrieb-
lichen Gegebenheiten anzupassen und das Versorgungssystem maßzuschneidern.13

Auf der Kehrseite führt die Vielfalt an privatautonomen Ausgestaltungsmöglich-
keiten und Beteiligten aber auch zu Problemstellungen. Selbst wenn es gelingt, zum
Zeitpunkt der Schaffung eines betriebsrentenrechtlichen Versorgungssystems einen
optimalen Interessenausgleich herzustellen, können sich die Umstände und das
Gewicht der einzelnen Interessen imLaufe der Zeit erheblichwandeln. Dieses Risiko
ist umso größer, je länger die ursprünglich getroffene Vereinbarung die Rechtsbe-
ziehungen der Parteien maßgeblich gestalten soll. Zusagen der betrieblichen Al-
tersversorgung unterliegen in der Regel äußerst langen Betrachtungszeiträumen.
Zwischen der Erteilung einer Versorgungszusage beziehungsweise der Erfassung
eines Arbeitnehmers von einer solchen und dem letztendlichen Leistungsbezug
durch den Berechtigten vergehen mit Leichtigkeit Zeiträume von 40 Jahren und
mehr. Hieran schließt sich regelmäßig eine nicht selten ebenfalls Jahrzehnte wäh-
rende Leistungsphase an. Der stetige Wandel der Beschäftigungssituation, eine
wachsende globale Vernetzung mit der Folge wachsender globaler Auswirkungen
von an und für sich örtlich begrenzten Einzelereignissen und eine Abkehr von der
Vorstellung einer Beschäftigung „von der Wiege bis zur Bahre“ sind nur einige der
Faktoren, die in diesem Zeitraum einschneidende Ereignisse bewirken können.14 Es
ist unmöglich, die Auswirkungen all jener Faktoren auf die Rechtsbeziehung der
Parteien bereits bei der ursprünglichen Ausgestaltung einer Versorgungszusage
hinreichend zu antizipieren und eine dementsprechende Ausgestaltung zu wählen.
Dies macht nachträgliche Änderungen der ursprünglich erteilten Versorgungszusage
nahezu unumgänglich.15 Die Änderung einer Versorgungszusage im Laufe ihres
Lebens ist folglich heute, wie auch in Zukunft wohl eher Regel als Ausnahme.

Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 12. Juni 2020 (BGBl. I., S. 1248 ff.) ge-
fundenen Form.

12 Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Verwendung des generischen
Maskulinums hier sowie im Folgenden einzig der Vereinfachung und besseren Lesbarkeit der
Untersuchung dient.

13 Vgl. hierzu und zum Folgenden Griebeling, NZA-Beil. 1989, 26 (27).
14 Vgl. hierzu statt aller nur Diller/Günther, DB 2017, 908 (910).
15 Vgl. BAG, Urt. v. 30.01.1970 – 3 AZR 44/68, AP BGB § 242 Ruhegehalt Nr. 142, unter

B. I. der Gründe; siehe für eine beispielhafte Aufzählung möglicher Beweggründe Schumann,
DB 1990, 2118 (2118 f.).
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